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VERBINDLICHE STANDANMELDUNG  
„Internationale Zulieferbörse (IZB) Wolfsburg“ 

vom 22. bis 24.10.2024 
E-Mail: office@automotive-thueringen.de 

Bitte bis spätestens 07.06.2024 per Mail zurücksenden 

 

Vorhaben der Außenwirtschaftsförderung dürfen am Folgetag nach dem Antragseingang bei der 
Thüringer Aufbaubank auf eigenes Risiko begonnen werden. Das heißt, bitte geben Sie die verbindliche 

Standanmeldung (nachstehend) erst einen Tag nach Antragstellung auf dem TAB-Portal ab!!! 

Angaben zum Unternehmen  

Unternehmen / Institution  

Straße  

PLZ / Ort  

Internetadresse  

  

Ansprechpartner  

Titel  

Name  

Vorname  

Position  

Telefon  

E-Mail  

     Sie erhalten eine Bestätigung an diese E-Mail-Adresse, diese bitte gut aufbewahren 

 

Gewünschte Standgröße  6 qm   9 qm   10 qm  

Wunschgröße:         ……  qm  

 Ich akzeptiere die Datenschutzbedingungen des automotive thüringen e.V.  

mailto:office@automotive-thueringen.de
https://ecohesion.aufbaubank.de/logged-out-page?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&refererPlid=55&saveLastPath=false&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_mvcRenderCommandName=%2Flogin%2Flogin&p_p_id=com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_redirect=%2Flogged-in-page%3Fp_p_id%3Daufgabebearbeitenportlet%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26p_r_p_vorhabenId%3D3265998%26p_r_p_aufgabeId%3D1171746%26p_auth%3DDjS7uZuj
https://www.automotive-thueringen.de/datenschutz
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VERBINDLICHE STANDANMELDUNG  
„Internationale Zulieferbörse (IZB) Wolfsburg“ 

vom 22. bis 24.10.2024 
E-Mail: office@automotive-thueringen.de 

Bitte bis spätestens 29.02.2024 per Mail zurücksenden 

Standkalkulation  

Paketpreise und Möglichkeit zur Förderung 

Standfläche 6 qm 

• Präsentation am Einzelcounter mit zwei Stühlen 

• Eine Präsentationsfläche (A0, inkl. Gestaltung und Produktion) 

• Firmenlogo und/oder Schriftzug am Stand  

• Präsenz im digitalen Ausstellerkatalog 

• Catering für Standpersonal und Gäste 

• Nutzung der Gemeinschaftsfläche (Lager und Garderobe) 

• Gesamtorganisation vor, während und nach der Messe durch 
den automotive thüringen 

Standfläche 9 qm 

• Präsentation am Einzelcounter mit zwei Stühlen und einem Bera-
tungstisch mit 4 Stühlen 

• Eine Präsentationsfläche (A0, inkl. Gestaltung und Produktion) 

• Firmenlogo und/oder Schriftzug am Stand  

• Präsenz im digitalen Ausstellerkatalog 

• Catering für Standpersonal und Gäste 

• Nutzung der Gemeinschaftsfläche (Lager und Garderobe) 

• Gesamtorganisation vor, während und nach der Messe durch 
den automotive thüringen 

voraussichtlicher Paketpreis: voraussichtlicher Paketpreis: 

Miete Standplatz:     1.600,00 Miete Standplatz:     2.400,00 

Standbau: 6.800,00 Standbau: 10.200,00 

Weitere nicht förderfähige Kosten  1.000,00 Weitere nicht förderfähige Kosten  1.500,00 

Nettopreis:   9.400,00 Nettopreis: 14.100,00 

zzgl. 19% Umsatzsteuer: 1.786,00 zzgl. 19% Umsatzsteuer: 2.679,00 

Bruttopreis (at-Rechnung): 11.186,00 Bruttopreis (at-Rechnung): 16.779,00 

mögl. Förderung über TAB: 4.620,00 mögl. Förderung über TAB: 6.930,00 

Effektive Nebenkosten netto: 5.200,00 Effektive Nebenkosten netto: 7.800,00 

 

Der Freistaat Thüringen gewährt mit Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) für die Beteiligung am Thüringer Messegemeinschaftstand der auf der Automotive Interior Expo 
Stuttgart 2023 eine Förderung. 
Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen können neben KMUs des verarbeitenden Gewerbes, 
des Handwerks sowie der wirtschaftsnahen Dienstleistungen mit Sitz oder Betriebsstätte in Thüringen auch 
große Unternehmen, wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen, Unternehmensverbände und -netzwerke 
eine Zuwendung erhalten, wenn deren Sitz und Betriebsstätte in Thüringen ist. Sie wird als Zuschuss und 
De-minimis-Beihilfe gewährt. Der Förderantrag wird elektronisch über das Onlineportal der Thüringer Auf-
baubank (TAB) https://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Aussenwirtschaftsfoerderung gestellt. Von 
der Thüringer Aufbaubank erhalten Sie bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen einen Zuwen-
dungsbescheid. Nun können Sie Ihren reservierten Standplatz  verbindlich beim automotive thüringen e.V. 
buchen. Dazu nutzen Sie bitte die Seite 1 des Formulars. 
Bitte beachten Sie dabei, dass die Förderung erst mit Vorlage des Verwendungsnachweises angefordert 
werden kann und erst nach Prüfung durch die TAB ausgezahlt wird. 
 
förderfähige Ausgaben (Standmiete und Standbau) + zusätzliche Pauschale in Höhe von 10% 
** 50% der förderfähigen Kosten (max. 10.000 €) 
*** Gesamtpreis abzüglich Förderung (Nettopreis - mögliche Förderung) 
Es handelt sich bei allen Angaben - außer Bruttopreis (at Rechnung) - um Nettokosten.   

mailto:office@automotive-thueringen.de
https://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Aussenwirtschaftsfoerderung
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Teilnahmebedingungen 
„Internationale Zulieferbörse (IZB) Wolfsburg“ 

vom 22. bis 24.10.2024 
 

Organisation / Standgestaltung 
Der automotive thüringen e.V. leitet die gesamte Planung 
und Umsetzung des Thüringer Messeauftritts. Es besteht 
kein Anspruch auf einen bestimmten Standzuschnitt. Das 
Platzieren von eigenem Messeequipment (Roll ups, Plakate, 
Möbel etc.) ist grundsätzlich nicht erlaubt. In Ausnahmefällen 
ist eine Prüfung durch den at möglich. Wünsche und Anre-
gungen der Mitaussteller werden aufgenommen 
und geprüft und fließen ggf. in die Gestaltung des Messe-
standes ein. Grundlage des Messekonzeptes ist ein gemein-
schaftlicher Auftritt aller Partner mit einheitlichen Gestal-
tungselementen. 
Der Messebaukontakt bei der Umsetzung des Messekon-
zeptes erfolgt in Abstimmung mit den Mitausstellern durch 
den at. 
 
Haftung und Versicherung 
Für Schäden und Verluste an Gütern der Mitaussteller auf 
der Messe übernimmt der automotive thüringen e.V. keine 
Haftung. Jeder Teilnehmer hat für seinen Bereich Versiche-
rungsschutz im erforderlichen Umfang durch den Abschluss 
geeigneter Verträge selbständig sicherzustellen. 
 
Aussteller- und Parkausweise 
Die Gebühren für kostenpflichtige Ausweise werden nach 
Verbrauch den Mitausstellern in Rechnung gestellt. 
 
Verbindlichkeit 
Diese Anmeldung dient als rechtsverbindliche Grundlage für 
die Messevorbereitung des automotive thüringen e.V.. Ein 
Anspruch auf Zuteilung beantragter Plätze, Lager oder Cha-
rakter besteht nicht. Ansprüche gegenüber des automotive 
thüringen e.V. hinsichtlich Lage oder Charakter sind ausge-
schlossen. 
 
Überbuchung 
Sollte es zu einer Überbuchung des Standes kommen, ist 
der zeitliche Eingang der Anmeldung ausschlaggebend für 
die Berücksichtigung der Teilnahme am Thüringer Gemein-
schaftsstand. 
 
Kalkulation der Paketpreise 
Die Berechnungsgrundlage für die in der Übersicht darge-
stellten Paketpreise ist der derzeitige Planungsstand mit ei-
nem Messestand von insgesamt 35 m², wobei 30 m² reine 
Ausstellungsfläche für Aussteller und den Infocounter des 
automotive thüringen e.V. eingeplant sind. Die Paketpreise 
bzw. die effektiven Kosten können in Abhängigkeit der tat-
sächlichen Ausstellerzahl, Zusatzkosten, 
Preiserhöhung, Ihren Sonderwünschen sowie der Höhe der 
Förderung variieren. 
Die Mindeststandgröße beträgt 6 m².  
 
 

Im Preis enthalten sind: 
> anteilige, förderfähige Ausgaben gemäß den 
angemeldeten Quadratmetern (Standmiete, Grund- 
ausstattung Standbau, siehe Paket) 
 
> anteilige, nicht förderfähige Ausgaben gemäß den 
angemeldeten Quadratmetern (Standcatering) 
Die etwaigen Hygienestandards aufgrund von Covid 19 wer-
den bei der Standgestaltung berücksichtigt. Sich daraus er-
gebene Mehrkosten sind im Paketpreis inkludiert. 
Zusätzliche Ausstattungswünsche, die nicht im Paket enthal-
ten sind (z. B. Vitrinen, Unterbauten, Monitore etc.) können 
selbstverständlich nach Absprache kostenpflichtig dazu ge-
bucht werden. 
 
Rechnungslegung 
Der automotive thüringen tritt als Hauptaussteller auf und er-
hält somit alle Rechnungen direkt vom Veranstalter. Die Ab-
rechnung erfolgt durch den automotive thüringen e.V.. Bei 
den in den 
Teilnahmebedingungen aufgeführten Kosten handelt es sich 
um Kalkulationsbeispiele auf der Basis von Plankosten. Ab-
weichungen sind durch Veränderung z. B. in der Standgröße 
und Ausstellerzahl möglich. Die Rechnungslegung erfolgt 
nach Messeteilnahme und Abrechnung des Gesamtprojek-
tes mit den tastächlichen Kosten. Die in der Rechnung ge-
nannten Zahlungstermine sind einzuhalten. 
 
Rücktritt, Vertragsauflösung 
Der Mitaussteller ist berechtigt, innerhalb einer Frist von 14 
Tagen nach der verbindlichen Anmeldung vom Vertrag zu-
rückzutreten. Erklärt der Mitaussteller seinen Rücktritt nach 
dieser Frist, ist der Mitaussteller zu folgender Zahlung ver-
pflichtet: 
Rücktritt ab 14 Tagen nach Anmeldung – 100 % der Beteili-
gungspreise ohne Förderung. 
Kann die Standfläche weitervermietet werden, erhebt der au-
tomotive thüringen e.V. eine pauschale Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 10 % des Beteiligungspreises ohne Förde-
rung. 
Kann die Standfläche nur teilweise weitervermietet 
werden, haftet der Mitaussteller anteilig auf die nicht weiter-
vermietete Fläche. In diesem Fall erhebt der automotive thü-
ringen e.V. eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 75 % des Beteiligungspreises ohne Förderung für die 
nicht weitervermietete Fläche. Dem Aussteller wird in diesen 
konkreten Fällen das Recht eingeräumt, den Nachweis zu 
führen, dass dem Veranstalter kein oder ein niedrigerer 
Schaden entstanden ist. 
 
Die Nichtteilnahme ist in schriftlicher Form zu erklären. 
 
Sollte es zu einer pandemiebedingten Absage der Messe 
kommen, werden den Ausstellern die bis dahin enstande- 
nen Kosten, wie z. B. Verträge mit Drittanbietern, anteilig 
in Rechnung gestellt. 

 


